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Stellung: „So kam der Totalitarismustheorie genau in dem 
Augenblick, in dem der Faschismusbedarf des Imperialismus 
sich reaktualisierte, noch ihr bisheriger eigener immer schon 
fragwürdiger Faschismusbegriff und damit die letzte Mög
lichkeit abhanden, in die Verlegenheit zu geraten, heutigen 
oder künftigen Faschismus etwa erkennen zu müssen.“37

Die in der BRD und in Westberlin anläßlich des 50. Jah
restages des Beginns des „tausendjährigen Reiches“ veran
stalteten Konferenzen, Gedenkfeiern usw. haben peinlichst 
die Aufhellung des bestimmenden Zusammenhangs von Fa
schismus und Kapitalismus vermieden und statt dessen auf 
einen abstrakten Diktaturbegriff abgehoben, dem die sozial
ökonomische Determination fehlt und der einem ebenso ab
strakten Demokratiebegriff gegenübergestellt wird, der dann 
allerdings als Aufkleber für die bestehenden kapitalistischen 
Staaten fungieren darf.

Pointiert spricht H. R i d d e r  von einer „Manifestation 
der ideologischen Verdrängung antidemokratischer Konti
nuität: Das politische System der Bundesrepublik muß als 
die (einzige), einer tiefen historischen Zäsur folgende Reali
sation von Demokratie erscheinen; wiё dieses Wunder mit 
dem massenhaft aus dem .Dritten Reich' in die öffentlichen 
Ämter übernommenen Personalbestand (Prototyp Globke!) 
soll vollbracht worden sein, darf nicht einmal gefragt wer
den; das .Dritte Reich' selbst erscheint als eine 1933 nach einer 
ebenso tiefen Zäsur plötzlich durch ein böses Wunder erfolgte 
Anlandung; und alles, was es vorher an (im .Dritten Reich', nur 
fortgesetzten und hochgesteigerten) antidemokratischen Teil
realisationen gegeben hat, verwandelt sich in ebenso wunder
barer Weise in Vorläufe zu der — nunmehr .freiheitlichen' — 
Demokratie der Bundesrepublik!“38

•

Zusammenfassend läßt sich zur Krise der bürgerlichen Staats
ideologie festhalten:

Erstens bringt sie zum Ausdruck, daß die Bourgeoisie längst 
eine reaktionäre Klasse geworden ist, deren einziges Interesse 
in der Erhaltung ihrer historisch überholten Ausbeuterherr
schaft besteht. Zweitens ergibt sich aus diesem materiellen 
Interesse die Fortschrittsfeindlichkeit der nachrevolutionären 
bürgerlichen Staatsideologie, die in den Stationen ihres Nie
dergangs entsprechend den sich verändernden Existenzbe
dingungen der Kapitalistenklasse bei Bestehenbleiben ihrer 
Grundmerkmale im einzelnen unterschiedliche Formen an
nimmt. Drittens hängt mit jener Grundeigenschaft der apo
logetische, unwissenschaftliche Charakter der bürgerlichen 
Staatsideologie zusammen.

Diese drei Hauptmomente treten in zahlreichen Sympto
men zutage, vor allem in ihrem Antimarxismus, Antikom
munismus und Antidemokratismus“ Die Negation des Ent
wicklungsgedankens, die Bekämpfung des historisch Neuen, 
des lebendigen Sozialismus, die Propagierung der „Ewigkeit“ 
der politischen Macht der Bourgeoisie ist der Generalnenner 
der bürgerlichen Staatsideologie, kennzeichnet ihre irrepa
rablen Gebresten. Als Erscheinungsform der allgemeinen Krise 
des Kapitalismus teilt sie dessen Schicksal: seine Perspektiv- 
losigkeit. Ihr gegenüber hat die von Karl Marx begründete 
Staatstheorie ihre wissenschaftliche Geschlossenheit und eine 
in der geschichtlichen Praxis erhärtete unüberwindliche Wir
kungskraft bewiesen und beweist sie täglich aufs neue. 1 2 * 4 5 6 * 8 9 10 11 12
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Ehrendoktorwürde
für Prof. Dr. Herbert Kröger

Die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaft des Wissen
schaftlichen Rates der Karl-Marx-Universität Leipzig verlieh am 
21. April 1983 dem Völkerrechtswissenschaftler Prof. em. Dr. sc. jur. 
Herbert Kröger die Würde eines Ehrendoktors der Rechtswis
senschaft.

Der Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaft, 
Prof. Dr. sc. jur. Erhard Pätzold, würdigte in der Laudatio Herbert 
Krögers umfangreiches wissenschaftliches Werk sowie seine Ver
dienste bei der Erziehung und Ausbildung von Funktionären für 
den Staatsapparat, insbesondere für den diplomatischen Dienst. 
In rund 250 wissenschaftlichen Arbeiten, darunter etwa 50 Bücher 
und Beiträge in Sammelbänden, hat Herbert Kröger Forschungs
ergebnisse zu Grundfragen der Staats- und Rechtswissenschaft 
sowie speziell zu Problemen des Staats-, Verwaltungs- und Völ
kerrechts niedergelegt. In den 50er Jahren wandte er sich — im 
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Prozeßvertreter der KPD 
im Verbotsprozeß vor dem Bundesverfassungsgericht der BRD — 
vornehmlich der Auseinandersetzung mit Doktrinen der bürgerli
chen Staatsrechts- und Völkerrechtswissenschaft zu. Nach der Über
nahme des Lehrstuhls für Völkerrecht an der Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft der DDR befaßte er sich im wesentlichen 
mit Grundfragen der neuen völkerrechtlichen Beziehungen zwi
schen sozialistischen Staaten sowie der Durchsetzung ddr Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz im allgemeinen demokratischen 
Völkerrecht der Gegenwart. Unter Herbert Krögers Leitung und 
Gesamtredaktion entstanden u. a. das erste Lehrbuch des Völker
rechts in der DDR (2 Bände, Berlin 1973; 2., neubearbeitete Auf
lage 1981) sowie die bedeutsame Monographie „Sozialistische 
Staatengemeinschaft und Völkerrecht" (Berlin 1979). Viele seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten , haben international Anerkennung ge
funden.

Im Anschluß an die feierliche Übergabe der Ehrenpromotions
urkunde durch den Rektor der Karl-Marx-Universität, Prof. Dr. sc. 
phil. Dr. h.c. Lothar Rathmann, referierte Prof. em. Dr. sc. Dr. h.c. 
Herbert Kröger zu dem Thema „Vom philosophischen Friedenspo
stulat zum rechtlichen Friedensgebot“.
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